
  
 

 
Beschlussauszug 

ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Sponholz vom 10.12.2024 (VO-36-BO-24-546) 

 
 
Top 9 Einleitungsbeschluss zur Durchführung des Vergabeverfahrens - 

Erneuerung der Straßenbeleuchtung Sponholz 
Neubrandenburger Straße B 104 - 

 
Herr Wuschke erläutert den Sachverhalt.  
Bezeichnung der 
Baumaßnahme: 

Erneuerung der Straßenbeleuchtung Sponholz  

Auszuschreibende 
Leistung: 

Montage, Tiefbau und Installationsarbeiten 

Vergabeart: Beschränkte Ausschreibung/ Freihändige Vergabe  
Losweise Vergabe: Nein 
Zulassung von Haupt- und  
Nebenangeboten: 

Nein 

Kostenschätzung 45.000,00 € 
  
Besonderheiten:  
Zu beteiligende Firmen:  EBS Brunn, Elektrotechnik Voigt GmbH, Elektro 

Schönfisch, Elektrotechnik H&B GmbH 
Zuschlagskriterien 
/Gewichtung: 

100 % Preis 

Einleitung: 
Handelt es sich um eine 
wichtige Angelegenheit 
der Gemeinde gemäß § 22 
Abs. 4a KV M-V?        

Ja 

Zuschlag: 
Handelt es sich um eine 
wichtige Angelegenheit 
der Gemeinde gemäß § 22 
Abs. 4a KV M-V?       

Nein, solange der Planansatz im Haushalt nicht 
überschritten wird handelt es sich um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung. 

 
Die Gemeinde Sponholz beabsichtigt die Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
in der Ortslage Sponholz, entlang der Neubrandenburger Straße (B 104). Die 
derzeitigen Lichtmasten entstammen der DDR Zeit und können die Ansprüche 
an eine moderne, sicherheitsfördernde Straßenbeleuchtung nicht weiter 
erfüllen. Weiterhin wurde festgestellt, dass sowohl die Verteilung, wie auch die 
Kabelübergangskästen, teilweise in einem desolaten Zustand sind. Die neue 
Straßenbeleuchtung soll das Sicherheitsgefühl der Einwohnerinnen und 
Einwohner, an dieser vielbefahrenen Bundesstraße, deutlich erhöhen.  

 

Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz beschließt die Einleitung des 
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förmlichen Vergabeverfahrens für die o. g. Maßnahme.  
Abstimmungsergebnis: 
 
Anzahl der 
Mitglieder 

Davon 
anwesend 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

9 8 0 8 0 0 
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 

 
Neverin, den 4. März 2025 
 
 
 
Ralf Wuschke 
Gemeinde Sponholz 
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